
Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Wehrbleck hat in seiner Sitzung am 04.06.2013 die Aufstellung der  Innenbereichssatzung "Wehrbleck"

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß am 26.06.2013  ortsüblich bekanntgemacht worden.

Wehrbleck, den 25.09.2013                                    gez. i.V. Dahm

Planverfasser

Die  Innenbereichssatzung "Wehrbleck"  wurde ausgearbeitet von Dipl. Ing. Stefan Winkenbach,

in der Bürogemeinschaft  Schwarz + Winkenbach Raum- und Umweltplanung, Delmenhorst.

Delmenhorst, den 25.09.2013                                         gez. Winkenbach

Öffentliche Auslegung

Der Bürgermeister der Gemeinde Wehrbleck hat dem Entwurf der Innenbereichssatzung "Wehrbleck" und de r Begründung

zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß  § 34 Abs. 5 i. V. m. § 13 BauGB auf der Grundlage des § 3 Abs. 2 BauGB

beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen  Auslegung wurden  am 26.06.2013 ortsüblich bekanntgemacht. Der Entwurf der

Innenbereichssatzung "Wehrbleck"  hat v om 08.07.2013  bis 07.08.2013  gemäß § 34 Abs. 5 i. V. m. § 13 BauGB auf der Grundlage

des § 3 Abs. 2 BauGB  öffentlich ausgelegen.

Wehrbleck, den 25.09.2013                                     gez. i.V. Dahm

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Wehrbleck hat in seiner Sitzung am  24.09.2013  nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

die Innenbereichssatzung "Wehrbleck"  als Satzung gem. § 10 BauGB sowie die Begründung beschlossen.

Wehrbleck, den   25.09.2013                                  gez. i.V. Dahm

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss für die Innenbereichssatzung "Wehrbleck" ist gemäß § 34 Abs. 5 Satz 4 i. V. m. § 10 Abs. 3 BauGB  am

02.12.2013  im  Amtsblatt des Landkreises Diepholz bekannt gemacht worden. Die Innenbereichssatzung "Wehrbleck"  ist damit  am

02.12.2013 rechtsverbindlich geworden.

Wehrbleck, den    04.12.2013                                  gez. i.V. Dahm

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten der Satzung  ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen

der Innenbereichssatzung "Wehrbleck" und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Wehrbleck, den ....................                                        ................................................
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